
Amtliches Mitteilungsblatt  
der Stadt Herzogenrath 

- Amtsblatt - 
 

33. Jahrgang                           Herzogenrath, den 06.07.2010                      Nummer:11  
 

Bekanntmachung Nr. 048/2010 
 
 

Satzung der Stadt Herzogenrath 
über die Inanspruchnahme von Angeboten in der Kindertagespflege und die Erhebung von 
Elternbeiträgen im Rahmen der Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege ïKinderfördersatzung -(Kfs) vom 28.10.2008 in der Fassung der Änderungssatzung 
vom 08.06.2010 

 

Präambel 
 

Der Landesgesetzgeber hat in dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz 
ïKiBiz-) die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unter den Aspekten 
Erziehung, Bildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und qualitativer Gleichwertigkeit der 
Betreuungsangebote landesrechtlich zusammengefasst. 
 
Die Jugendämter der Städte Alsdorf, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen haben das gemeinsame 
Ziel, die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege nach einheitlichen 
Maßstäben abzuwickeln. Dies dient der Rechtssicherheit, Transparenz und Akzeptanz durch die Familien in der 
Städteregion Aachen.  
 
 
 
Allgemeiner Teil 
 
§ 1 Sachlicher Geltungsbereich  
 

(1) Die Satzung gilt für die Inanspruchnahme und Ausgestaltung von Betreuungsangeboten in der 
Kindertagespflege im Sinne der §§ 23 und 24 SGB VIII. Für Kindertagespflege im Rahmen 
erzieherischer Hilfen nach den §§ 27 ï 34 SGB VIII ïTeilzeitpflege- sowie für ausschließlich 
privat finanzierte Kindertagespflege gilt diese Satzung nicht. Leistungen zur Kinderbetreuung 
nach dem Zweiten und dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch gehen Leistungen nach dieser 
Satzung vor.   

 
(2) Die Satzung regelt die Kostenbeteiligung der Eltern für die Inanspruchnahme von Angeboten in 

Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege. 
 
§ 2 Örtlicher Geltungsbereich 

 
(1) Die Satzung gilt für Kinder, die in Nordrhein-Westfalen ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben und die ein 

Betreuungsangebot im Bereich des Jugendamtes Herzogenrath als örtlicher Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe (Jugendamtsbereich) in  Anspruch nehmen.   

 
(2) Die Förderung in Kindertagespflege setzt voraus, dass die Tagespflegeperson und das Kind seinen/ihren  

gewöhnlichen Aufenthalt im Jugendamtsbereich hat. 
 
(3)  Hat das Kind in einem anderen Jugendamtsbereich seinen gewöhnlichen Aufenthalt als die 

Tagespflegeperson und ist eine Betreuung bei dieser Tagespflegeperson erforderlich, erfolgt die 
Finanzierung durch das Jugendamt, in dessen Bereich das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die 
Regelungen zur Zuständigkeit und Kostenerstattung nach dem SGB VIII bleiben unberührt.  

 
§ 3 Begriffsbestimmung 

 
(1) Die Förderung in Kindertagespflege umfasst 

 
o die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, 
o die Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung der Tagespflegeperson,    
o sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson. 

 
(2) Die nähere Ausgestaltung ist § 4 KiBiz zu entnehmen.  
 

(3) Kindertageseinrichtung im Sinne der Satzung ist eine Einrichtung, die die Voraussetzungen des 
§18 KiBiz in Verbindung mit § 45 SGB VIII erfüllt.    
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Förderung in Kindertagespflege 
 
§ 4 Individuelle Bedarfskriterien  
 

(1) Die Inanspruchnahme von Kindertagespflege für Kinder im Alter unter drei Jahren und im schulpflichtigen 
Alter orientiert sich an den Vorgaben des § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII. 

 
(2) Für Kinder von drei Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht findet Abs. 1 entsprechend Anwendung, soweit 

im Rahmen des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz nach den örtlichen Verhältnissen keine 
bedarfsgerechte Betreuung in einer Tageseinrichtung angeboten werden kann. Zur Abdeckung des 
Betreuungsbedarfs kommt auch eine Kombination von Betreuungsangeboten in Kindertageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege in Betracht.      

 
§ 5 Allgemeine Bedarfskriterien 

 
(1) Die individuelle durchschnittliche wöchentliche Betreuungszeit  beträgt mehr als  15 Stunden und ist 

für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten erforderlich. 
 

(2) Abweichend von Absatz 1 beträgt die Mindestbetreuungszeit bei der Kombination von  Betreuungsangeboten 
im Sinne von § 4 Abs. 2 l. Satz durchschnittlich 10 Stunden/Woche.  

    
(3) Eine Eingewöhnungsphase von bis zu einem Monat kann berücksichtigt werden. 
 
§ 6 Verwaltungsverfahren 

 
Stellt das Jugendamt oder der mit der Aufgabenwahrnehmung betraute freie Träger der Jugendhilfe den 
Betreuungsbedarf im Sinne der §§ 4 und 5 fest, so trägt es die Kosten der im Einzelfall notwendigen 
Kindertagespflege -nach vorheriger Vermittlung- nach Maßgabe der §§ 8 ï 14 a. 
 
 
§ 7 Vermittlung 
 

(1) Die Vermittlung geeigneter Tagespflegepersonen im Sinne von § 17 KiBiz erfolgt unter Beachtung des 
örtlichen Geltungsbereichs (§ 2) durch das Jugendamt oder durch den mit der Aufgabenwahrnehmung 
betrauten freien Träger der Jugendhilfe.  

 
(2) Es werden nur Tagespflegepersonen vermittelt, die über eine Tagespflegeerlaubnis  nach § 43 SGB VIII 

verfügen, soweit diese erforderlich ist. 
  
§ 8 Geldleistung  

 
(2) Die Auszahlung der laufenden Geldleistung im Sinne von § 23 SGB VIII an die Tagespflegeperson ist 

grundsätzlich an die Voraussetzungen des § 22 KiBiz zur Inanspruchnahme von Landesmitteln zur 
Förderung der Kindertagespflege gekoppelt. Danach kommt eine Auszahlung der laufenden Geldleistung nur 
unter den nachstehenden Voraussetzungen in Betracht: 

 
1. Kinder bis zum Schuleintritt 
2. Mindestbetreuungsbedarf mehr 15 Stunden/Woche  
3. Betreuungszeitraum länger als drei Monate 
4. Vermittlung durch das Jugendamt/freier Träger der Jugendhilfe 
5. Tagespflegeperson in der Regel nicht mit dem Kind jeweils bis zum dritten Grad verwandt oder 

verschwägert  
 
(2) Abs. 1 Nr. 2 findet bei der Inanspruchnahme kombinierter Betreuungsangebote im Sinne von § 4 Abs. 2 l. 

Satz in Verbindung mit § 5 Abs. 2 keine Anwendung.  
 
§ 9 Sachaufwand und Anerkennung der Förderleistung 
 

(1) Auf Antrag der Eltern oder sonstigen Personensorgeberechtigten werden der Tagespflegeperson 
vorbehaltlich der Regelung des § 8 auf der Grundlage des durchschnittlich ermittelten Betreuungsbedarfs 
pauschal die angemessenen Kosten, die ihr für den Sachaufwand entstehen, erstattet und ein Beitrag zur 
Anerkennung der Förderleistung gewährt.   

 
(2) Die Höhe der laufenden Geldleistung wird in Abhängigkeit von den geleisteten Betreuungsstunden für ganze 

Monate gem. § 11 kindbezogen ermittelt. Bedarfsveränderungen werden zum 01. des Folgemonats wirksam. 
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(3) Durch die Pauschalierung ist der gesamte Betreuungsbedarf des Kindes leistungsrechtlich abgedeckt. 
Zeitweise auftretende Über-/Unterschreitungen des Stundenbudgets beeinflussen die Höhe der laufenden 
Geldleistung nicht. 

 
(4) Beginnt oder endet die Betreuung im Laufe eines Monats, ist die Geldleistung anteilig zu kürzen. Dies gilt 

auch dann, wenn die Tagespflegeperson zur Wahrnehmung der Betreuung nicht zur Verfügung steht und für 

diese Ausfallzeit eine andere Betreuungsmöglichkeit finanziert werden muss.  
 
 
§ 10 Höhe der Geldleistung gem. § 23 SGB VIII (Sachaufwand und Förderleistung) 
 
 

 Wochenstunden Leistungssatz monatlich 

1 über 10 und bis 15 Std.* 240 ú 

2 über 15 und bis 20 Std. 320 ú 

3 über 20 und bis 25 Std. 400 ú 

4 über25 und bis 30 Std. 480 ú 

5 über 30 und bis 35 Std. 560 ú 

6 über 35 und bis 40 Std. 640 ú 

7 über 40 Std. 720 ú 

*nur für kombinierte Betreuung in Kindertageseinrichtung und in Kindertagespflege (§ 4 Abs. 2 l. Satz) 
 

§ 11 Rückzahlungsverpflichtung 
 

Liegen die Leistungsvoraussetzungen nicht mehr vor, ist die laufende Geldleistung einzustellen. Etwaige 
Überzahlungen hat die Tagespflegeperson zu erstatten. 
 
§ 12 Unfallversicherung 
 

(1) Selbständig tätige Tagespflegepersonen sind verpflichtet, sich innerhalb einer Woche nach Aufnahme ihrer 
Tätigkeit bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege anzumelden. 

 
(3) Der Tagespflegeperson werden auf Antrag monatlich die nachgewiesenen Beiträge zur gesetzlichen 

Unfallversicherung erstattet.  
 

 
 
§ 13 Aufwendungen zur Alterssicherung 
 

(1) Der Tagespflegeperson werden auf schriftlichen Antrag die nachgewiesenen hälftigen 
Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung  erstattet.  

 
(2) Erstattungsfähig sind die nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen für eine Versicherung in der  

gesetzlichen Rentenversicherung, soweit Versicherungspflicht aufgrund der Tätigkeit in der 
Kindertagespflege besteht. 

 
(3) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vor, sind die nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen für 

Altersvorsorgeverträge nach dem Gesetz über die Zertifizierung von Altersvorsorgeverträgen 
(Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz ïAltZertG-) bis zur Höhe des Mindestbeitrages in der 
gesetzlichen Rentenversicherung erstattungsfähig. 

 

§ 13 a Aufwendungen zur Kranken- und Pflegeversicherung 
 
(1) Der Tagespflegeperson werden auf schriftlichen Antrag die nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen zu 

einer angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung erstattet. 
 

(2) Erstattungsfähig sind 
 

- die nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen zur freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherung laut Beitragsrechnung, soweit die Einkünfte aus der Tagespflege die selbständige 
Versicherungspflicht auslösen, 
bzw. 
- die nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung für die 
Tagespflegeperson bis zur Höhe des Mindestbeitrages der gesetzlichen Kassen. 
-  

(3) Nicht erstattungsfähig sind Aufwendungen 
 
- zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung von Familienmitgliedern der Tagespflegeperson, 
- für Zusatzversicherungen (insbesondere Auslandskrankenversicherungen, Zahnzusatzversicherungen, 
Einzelzimmerzuschlag),  
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oder 
- soweit die Tagespflege nicht ursächlich für die Versicherung ist (insbesondere bei sonstigen Einkünften wie 
Unterhaltsleistungen und einer weiteren Berufstätigkeit). 

 
§ 14 Zahlweg 
 

Die Auszahlung der laufenden Geldleistung erfolgt monatlich nachträglich unmittelbar an die Tagespflegeperson. 
 

§ 14 a Verwendungsnachweis 
 
(1) Die Verwendung der nach dieser Satzung gewährten Geldleistungen ist dem Jugendamt nach Aufforderung 

nachzuweisen. 
 
(2) Bei der Ermittlung der Angemessenheit der Aufwendungen im Sinne der §§ 12 ï 13 a erfolgt keine 

Differenzierung nach privat oder öffentlich finanzierter  Kindertagespflege. 
 
 
 
Elternbeiträge 
 
§ 15 Beitragspflichtige 
 

(1)  Die Stadt Herzogenrath erhebt von den Eltern entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
monatlich öffentlich-rechtliche Beiträge zu den Kosten der Kindertagesbetreuung (Kindertageseinrichtungen, 
Kindertagespflege) im Sinne des Kinderbildungsgesetzes in ihrem Zuständigkeitsbereich als örtlicher Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe. Die Eltern haften als Gesamtschuldner. 

 
(2) Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern. 
 
(3) Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich aus der Anlage zu dieser Satzung. 
 
§ 16 Beitragszeitraum 

 
(1) Grundlage für die Beitragserhebung ist der zwischen den Eltern und dem Träger der Kindertageseinrichtung 

geschlossene Betreuungsvertrag. Bei der Inanspruchnahme eines Angebotes in der Kindertagespflege 
entspricht der Beitragszeitraum dem Zeitraum der Auszahlung der laufenden Geldleistung an die 
Tagespflegeperson. 

 
(2) Die Beitragspflicht wird durch Schließungszeiten der Kindertageseinrichtung nicht berührt.  
 
(3) Die Elternbeitrag ist für volle Kalendermonate zu entrichten. Dies gilt auch dann, wenn die Betreuung im 

Verlaufe eines Monats beginnt oder endet.   
 
§ 17 Beitragsbefreiungen 

 
(1) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 15 Abs. 2 an die 

Stelle der Eltern treten, gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung oder nehmen ein Betreuungsangebot in der 
Kindertagespflege in Anspruch, so entfallen die Beiträge für das zweite und jedes weitere Kind.  

 
(2) Ergeben sich ohne die Beitragsbefreiung nach Absatz 1 unterschiedlich hohe  
      Beiträge, so ist der höchste Beitrag zu zahlen. 
 
(3) Von Beziehern von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem SGB II, SGB XII und dem 

Asylbewerberleistungsgesetz wird kein Beitrag erhoben. 
 
(4) Für den Besuch einer Kindertageseinrichtung bei ergänzender Inanspruchnahme eines 

Angebotes in der Kindertagespflege (kombinierte Betreuung) wird insgesamt ein Beitrag auf der 
Grundlage des Stundenbudgets 45 erhoben.  

 
§ 18 Belegpflicht 

 
(1) Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen haben die Eltern dem Jugendamt schriftlich 

anzugeben und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe gemäß der Anlage zu § 15 Abs. 3 ihren 
Elternbeiträgen zu Grunde zu legen ist. 

 
 
(2) Ohne Angaben zur Einkommenshöhe oder ohne den geforderten Nachweis ist der höchste Elternbeitrag zu 
leisten. 
 
§ 19 Einkommen 
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(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte der Eltern im 

Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommenssteuergesetzes sowie ausländische Einkünfte. Ein Ausgleich mit 
Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht 
zulässig. Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die 
zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern und das Kind, für das 
der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und ent-
sprechenden Vorschriften ist nicht hinzuzurechnen. Das Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz (BEEG) bleibt nach MaÇgabe des Ä 10 BEEG bis zu einer Hºhe von 300,00 ú bzw. 150,00 ú 
unberücksichtigt. Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der 
Ausübung eines Mandats und steht ihm auf Grund dessen für den Fall des Ausscheidens eine 
lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag 
von 10 v. H. der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der Ausübung des Mandats 
hinzuzurechnen. 

 
(2) Für das dritte und jedes weitere Kind sind Freibeträge von dem nach Absatz 1 ermittelten 

Einkommen abzuziehen. Die Freibeträge orientieren sich an den in § 32 Abs. 6 EStG 
hinterlegten Beträgen. Die Eltern werden dem in § 32 Abs. 6 Satz 2 EStG erfassten 
Personenkreis gleichgestellt. Berücksichtigungsfähig sind Kinder, für die nach Steuerrecht dem 
Grunde nach Kinderfreibeträge geltend gemacht werden können. Die Beitragspflichtigen haben 
die Berücksichtigungsfähigkeit ihrer Kinder in geeigneter Form glaubhaft zu machen.   

 
(3) Maßgebend ist das Einkommen des gesamten Kalenderjahres, für das der Elternbeitrag 
 festgesetzt werden soll. Es gilt das Jährlichkeitsprinzip. Soweit das Jahreseinkommen im 
 Sinne des Satzes 1 nicht fest steht, ist der Elternbeitrag vorläufig festzusetzen. Hierbei ist 
     hilfsweise auf das Jahreseinkommen des vorangegangenen Kalenderjahres oder auf das 
 zu erwartende Jahreseinkommen abzustellen. 
 

(4) Änderungen der Einkommensverhältnisse, die zur Zugrundelegung einer höheren 
Einkommensgruppe führen können, sind unverzüglich anzugeben. 

 
§ 20 Fälligkeit 
 

(1) Der Elternbeitrag ist jeweils bis zum 01. des Monats im Voraus zu entrichten. 
 
(2) Die Fälligkeit für Beitragsnachforderungen beträgt 30 Tage nach Bescheiderteilung. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 kann die Fälligkeit je nach Lage des Einzelfalls bis zu einem Zeitraum von drei 
Monate verlängert werden. 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. 
 
Es wird nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der z.Zt. gültigen 
Fassung darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung NRW gegen diese Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
 
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Rates vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Herzogenrath vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 

Herzogenrath, den 08.06.2010 
Der Bürgermeister  
 
gez. 
(Christoph von den Driesch) 
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Anlage  
zur Satzung der Stadt Herzogenrath über die Inanspruchnahme von Angeboten in der Kindertagespflege und der 
Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen und 
in Kindertagespflege ïKinderfördersatzung -(Kfs) 
 

 
 
 

Elternbeitragstabelle 01.08.2008 

    

 Stundenbudget 

Jahreseinkommen 25 Std. 35 Std. 45 Std. 

 bis 16.000,00 ú              -   ú              -   ú               -   ú  

 bis 25.000,00 ú         25,00 ú         28,00 ú          48,00 ú  

 bis 37.000,00 ú         42,00 ú         47,00 ú          80,00 ú  

 bis 49.000,00 ú         70,00 ú         78,00 ú         131,00 ú  

 bis 62.000,00 ú       109,00 ú       122,00 ú         201,00 ú  

 bis 73.000,00 ú       144,00 ú       161,00 ú         265,00 ú  

 ¿ber 73.000,00 ú       189,00 ú       210,00 ú         343,00 ú  

 
 
 

 
 
 

Elternbeitragstabelle 01.08.2009 

    

 Stundenbudget 

Jahreseinkommen 25 Std. 35 Std. 45 Std. 

 bis 25.000,00 ú              -   ú              -   ú               -   ú  

 bis 37.000,00 ú         42,00 ú         47,00 ú          80,00 ú  

 bis 49.000,00 ú         70,00 ú         78,00 ú         131,00 ú  

 bis 62.000,00 ú       109,00 ú       122,00 ú         201,00 ú  

 bis 73.000,00 ú       144,00 ú       161,00 ú         265,00 ú  

 ¿ber 73.000,00 ú       189,00 ú       210,00 ú         343,00 ú  

 
 
 

 
 

Bekanntmachung Nr. 049/2010 
 

Satzung vom 08.06.2010 über die Änderung 

 
der Satzung der Stadt Herzogenrath über die Inanspruchnahme von Angeboten in der Kindertagespflege und die 
Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen und 
in Kindertagespflege vom 28.10.2008 -Kinderfördersatzung (Kfs)-  
 

Präambel 
 
Der Landesgesetzgeber hat in dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz ïKiBiz-) die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege unter den Aspekten Erziehung, Bildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 
qualitativer Gleichwertigkeit der Betreuungsangebote landesrechtlich zusammengefasst. 

 
Die Jugendämter der Städte Alsdorf, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen haben das gemeinsame 
Ziel, die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege nach einheitlichen 
Maßstäben abzuwickeln. Dies dient der Rechtssicherheit, Transparenz und Akzeptanz durch die Familien in der 
Städteregion Aachen.  
 
Vor diesem Hintergrund und aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO-NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666/SGV. NRW. S. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. 
NRW. S. 950) i.V.m. §§ 23, 24, 90 SGB VIII des Achten Buches Sozialgesetzbuch, neugefasst durch 
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Bekanntmachung vom 14.12.2006 (BGBl. I S. 3134), zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 
06.07.2009 (BGBl. I S. 1696), sowie der §§ 4, 17 und 23 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung 
von Kindern (Kinderbildungsgesetz ïKiBiz-) vom 30.10.2007 (GV. NRW. S. 462) hat der Rat der Stadt 
Herzogenrath nachfolgende Änderungssatzung beschlossen.  
 

          § 1 
 

Änderung der Kinderfördersatzung -(Kfs)- 
 
Die Satzung der Stadt Herzogenrath über die Inanspruchnahme von Angeboten in der Kindertagespflege 
und die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Inanspruchnahme von Angeboten in 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege vom 28.10.2008 -Kinderfördersatzung -(Kfs)- wird wie 
folgt geändert: 
 
1.  § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Dem Absatz 1 wird hinter dem Wort haben folgender Nachsatz angefügt: 
 
Ăund die ein Betreuungsangebot im Bereich des Jugendamtes Herzogenrath als örtlicher Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamtsbereich) in  Anspruch nehmen.ñ   
 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

 
ĂDie Förderung in Kindertagespflege setzt voraus, dass die Tagespflegeperson und das Kind 

seinen/ihren  gewºhnlichen Aufenthalt im Jugendamtsbereich hat.ñ 
 
 c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

ĂHat das Kind in einem anderen Jugendamtsbereich seinen gewºhnlichen Aufenthalt als die 
Tagespflegeperson und ist eine Betreuung bei dieser Tagespflegeperson erforderlich, erfolgt 
die Finanzierung durch das Jugendamt, in dessen Bereich das Kind seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Die Regelungen zur Zuständigkeit und Kostenerstattung nach dem SGB VIII 
bleiben unber¿hrt.ñ  

 
 
2. § 5  wird wie folgt geändert: 

 
 Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 
 
 ĂEine Eingewºhnungsphase von bis zu einem Monat kann ber¿cksichtigt werden.ñ 
 
 

3. In § 6 wird nach der Zahl Ă14ñ der Buchstabe Ăañ eingef¿gt. 
 
 
4. § 10 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird um den Klammerzusatz 
 
   Ă(Sachaufwand und Förderleistung)ñ 
 
  ergänzt. 
 

b) Die Höhe der Geldleistungen  werden wie folgt festgesetzt: 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

*nur für kombinierte Betreuung in einer Kindertageseinrichtung und in Kindertagespflege (§ 4 Abs. 2 l. 
Satz) 

 
 
5. Die §§ 12 und 13 werden durch folgende §§ 12 und 13 ersetzt: 

 Wochenstunden Leistungssatz monatlich 

1 über 10 und bis 15 Std.* 240 ú 

2 über 15 und bis 20 Std. 320 ú 

3 über 20 und bis 25 Std. 400 ú 

4 über25 und bis 30 Std. 480 ú 

5 über 30 und bis 35 Std. 560 ú 

6 über 35 und bis 40 Std. 640 ú 

7 über 40 Std. 720 ú 
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 Ă§ 12 Unfallversicherung 
 

(1) Selbständig tätige Tagespflegepersonen sind verpflichtet, sich innerhalb einer Woche nach Aufnahme ihrer 
Tätigkeit bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege anzumelden. 

 
(4) Der Tagespflegeperson werden auf Antrag monatlich die nachgewiesenen Beiträge zur gesetzlichen 

Unfallversicherung erstattet.  
 
 
  § 13 Aufwendungen zur Alterssicherung 

 

(1) Der Tagespflegeperson werden auf schriftlichen Antrag die nachgewiesenen  hälftigen Aufwendungen 
zu einer angemessenen Alterssicherung  erstattet.  

 
(2) Erstattungsfähig sind die nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen für eine Versicherung in der  

gesetzlichen Rentenversicherung, soweit Versicherungspflicht aufgrund der Tätigkeit in der 
Kindertagespflege besteht. 

 
(3) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vor, sind die nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen für 

Altersvorsorgeverträge nach dem Gesetz über die Zertifizierung von Altersvorsorgeverträgen 
(Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz ïAltZertG-) bis zur Höhe des Mindestbeitrages in der 
gesetzlichen Rentenversicherung erstattungsfªhig.ñ 

 
 
6. Nach § 13 wird folgender § 13 a eingefügt: 
 

 Ă§ 13 a Aufwendungen zur Kranken- und Pflegeversicherung 

 
(4) Der Tagespflegeperson werden auf schriftlichen Antrag die nachgewiesenen hälftigen 

Aufwendungen zu einer angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung erstattet. 
 

(5) Erstattungsfähig sind 
 

- die nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen zur freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung laut Beitragsrechnung, soweit die Einkünfte aus der 
Tagespflege die selbständige Versicherungspflicht auslösen, 

bzw. 
- die nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung für 

die Tagespflegeperson bis zur Höhe des Mindestbeitrages der gesetzlichen Kassen. 
 

(6) Nicht erstattungsfähig sind Aufwendungen 
 

- zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung von Familienmitgliedern der Tagespflegeperson, 
- für Zusatzversicherungen (insbesondere Auslandskrankenversicherungen, 

Zahnzusatzversicherungen, Einzelzimmerzuschlag),  
oder 

- soweit die Tagespflege nicht ursächlich für die Versicherung ist (insbesondere bei sonstigen 
Eink¿nften wie Unterhaltsleistungen und einer weiteren Berufstªtigkeit).ñ 

 
 
7. Nach § 14 wird folgender § 14 a eingefügt: 
 

ĂÄ 14 a Verwendungsnachweis 
 

(3) Die Verwendung der nach dieser Satzung gewährten Geldleistungen ist dem Jugendamt nach 
Aufforderung nachzuweisen. 

 
(4) Bei der Ermittlung der Angemessenheit der Aufwendungen im Sinne der §§ 12 ï 13 a erfolgt keine 

Differenzierung nach privat oder ºffentlich finanzierter  Kindertagespflege.ñ 
 
 
8. In § 16 Abs. 1 Satz 2 wird der Begriff ĂAuskehrungñ durch den Begriff ĂAuszahlungñ ersetzt. 
 
 
9. § 21 wird aufgehoben. 
 
 

                  § 2 
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Inkrafttreten 

 
 
 
Diese Satzung tritt am 01.08.2010 in Kraft. 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. 
 
Es wird nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der z.Zt. gültigen 
Fassung darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung NRW gegen diese Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
 
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Rates vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Herzogenrath vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 

Herzogenrath, den 08.06.2010 
Der Bürgermeister  
 
gez. 
(Christoph von den Driesch) 
 

 
 
 

Bekanntmachung Nr. 050/2010 
 
 
 
Im Flurbereinigungsverfahren Boscheln wird hiermit für das Gebiet der Stadt Herzogenrath folgendes 
bekanntgemacht:  
 
Bezirksregierung Köln              Aachen, den 02.07.2010  

 Flurbereinigung Boscheln               Dienstgebäude 
 Az.: 33.06.01 - 14 01 2              Robert-Schuman-Str. 51 

                            52066 Aachen 
                            Tel. 0221/1474102 
 

Vorläufige Besitzeinweisung 

 
mit Überleitungsbestimmungen  

zum Flurbereinigungsverfahren Boscheln 
 

 
1. In dem Flurbereinigungsverfahren Boscheln, Kreise Aachen, Heinsberg und Düren, wird hiermit die 

vorläufige Besitzeinweisung für sämtliche durch den 3. Entwurf zum Flurbereinigungsplan Boscheln 
zugewiesenen Abfindungen angeordnet (§ 65 des Flurbereinigungsgesetzes ï FlurbG ï in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I 
S. 2794).  
 

2. Für die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand sind die bisherigen Überleitungsbestimmungen 
vom 18.03.2008 maßgebend, jedoch mit folgenden Änderungen: 

 
      Als Zeitpunkt für den Übergang von Besitz, Verwaltung und Nutzung an den durch den  
      3. Entwurf zum Flurbereinigungsplan geänderten Grundstücken bleibt der in den Über- 
      leitungsbestimmungen vom 18.03.2008 angegebene Zeitpunkt insoweit bestehen, als 
      an die Stelle des Jahres 2008 das Jahr 2010 und an die Stelle des Jahres 2009 das  
      Jahr 2011 tritt. Zu diesen Zeitpunkten gehen Besitz, Verwaltung und Nutzung an den  
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      im 3. Entwurf zum Flurbereinigungsplan Boscheln ausgewiesenen Grundstücken auf  
      die Empfänger der Abfindungsflurstücke über. Die bisherigen Besitz-, Verwaltungs-  
      und Nutzungsrechte an den bisher zugewiesenen und durch den 3. Entwurf fortgefal- 
      lenen Grundstücken erlöschen zu den vorstehenden angegebenen Zeitpunkten. Die 
      Aberntung und Räumung der bisherigen Grundstücke muss bis zu diesen Terminen 
      beendet sein. Die sonstigen Rechtsverhältnisse, insbesondere die Eigentumsrechte, 
      bleiben unverändert.   
 
 
 
 
3. Allgemeiner Stichtag für die Bemessung der Wertgleichheit der Landabfindung im Sinne des § 44 Abs.1, 

Sätze 3 und 4 FlurbG ist der 31.10.2008. Für die durch den 16. Änderungsbeschluß vom 17.03.2009 
nachträglich zum Flurbereinigungsverfahren Boscheln zugezogenen Grundstücke wird als Stichtag für die 
Bemessung der Wertgleichheit der Landabfindung der 31.10.2009 bestimmt.  

4. Innerhalb von 3 Monaten, vom ersten Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieses Verwaltungsaktes an 
gerechnet, können mangels einer Einigung zwischen den Vertragspartnern bei der Bezirksregierung Köln, 
Dezernat 33 folgende Festsetzungen beantragt werden: 

a) angemessene Verzinsung einer vom Eigentümer für eine Mehrzuteilung in Land nach § 44  Abs. 3 Satz 2 
FlurbG zu leistenden Ausgleichszahlung durch den Nießbraucher (§ 69 Satz 2 FlurbG), 

b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleiche infolge eines eventuellen 
Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz  
(§ 70 Abs. 1 FlurbG), 

c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernisse der Bewirtschaftung des neuen 
Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG). 

 
Die Anträge zu 4 a) und 4 b) können von den beiden Vertragspartnern, der Antrag zu 4 c) kann nur vom 
Pächter gestellt werden (§ 71 FlurbG). 

5. Die Grenzen der durch den Flurbereinigungsplan zugewiesenen neuen Grundstücke sind in die Örtlichkeit 
übertragen und durch dauerhafte Grenzzeichen abgemarkt worden. Die neue Feldeinteilung wird den 
Teilnehmern des Flurbereinigungsverfahrens Boscheln am 06. Juli 2010 in der Begegnungsstätte der 
Arbeiterwohlfahrt (AWO), Marktplatz 20, in 52531 Übach-Palenberg, erläutert und auf Antrag in der 
Örtlichkeit angezeigt. Es wird darauf hingewiesen, dass verlorengehende Grenzzeichen nicht 
wiederhergestellt werden. 

Gründe 

 
Der Erlass der vorläufigen Besitzeinweisung ist gemäß § 65 FlurbG zulässig und gerechtfertigt. Nach dieser 
Vorschrift kann die Flurbereinigungsbehörde die Beteiligten vorläufig in den Besitz der neuen Grundstücke 
einweisen, wenn deren Grenzen in die Örtlichkeit übertragen worden sind und endgültige Nachweise für Fläche 
und Wert der neuen Grundstücke vorliegen sowie das Verhältnis der Abfindung zu dem von jedem Beteiligten 
Eingebrachten feststehen. Diese tatbestandsmäßigen Voraussetzungen des § 65 FlurbG sind im 
Flurbereinigungsverfahren Boscheln gegeben. Durch den Neubau der Landesstraße L 240 n (nördliche 
Umgehung Alsdorf) sind Durchschneidungen wirtschaftlich zusammenhängender Flächen eingetreten, wodurch 
unwirtschaftliche Grundstücksgrößen und ïformen entstanden sind. Andere Grundstücke sind ganz oder teilweise 
durch die Straßenbaumaßnahme in Anspruch genommen worden. Zudem sind bestehende Wegeverbindungen 
unterbrochen worden, wodurch die Zuwegung zu den Grundstücken erschwert worden ist. Entsprechendes gilt für 
den Neubau der Bundesstraße 57n (Ortsumgehung Baesweiler). Auch hier besteht ein erhebliches Interesse der 
Beteiligten, die durch den Neubau dieser Straße enteignend oder sonst wie schwer getroffen werden, daran, dass 
die tatsächlichen Voraussetzungen geschaffen werden, derartige Schäden von vornherein durch Zuweisung 
geeigneter anderer landwirtschaftlicher Flächen zu vermeiden. Die tatsächlichen Voraussetzungen hierfür schafft 
die vorliegende Besitzeinweisung. 

Mit Rücksicht auf die Verpflichtung der Flurbereinigungsbehörde, die Nachteile Privater aus öffentlichen 
Baumaßnahmen so bald als möglich zu beheben, entspricht es nach alledem pflichtgemäßen Ermessen, die 
Beteiligten bereits vor der Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes in den Besitz der neuen Grundstücke 
vorläufig einzuweisen. 

Die Zulässigkeit des Erlasses der Überleitungsbestimmungen folgt aus den §§ 65 Abs. 2 und 62 Abs. 2 FlurbG. 
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Boscheln ist zu den Überleitungsbestimmungen 
gehört worden. Die in Ziffer 4 aufgeführten Anträge entsprechen den §§ 69 bis 71 FlurbG. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach dem ersten Tag seiner öffentlichen Bekanntmachung 
Klage erhoben werden. Die Klage ist bei dem 
 

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen 
-  9a Senat (Flurbereinigungsgericht) - 
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Aegidiikirchplatz 5 
48143 Münster 

schriftlich zu erheben. 
 

Falls die Klagefrist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde 
dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Es wird empfohlen, der Klageschrift zwei Durchschriften beizufügen. 

Anordnung der sofortigen Vollziehung 
Gemäß § 80 Absatz 2, Satz 1, Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO- vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316), wird die sofortige Vollziehung 
des vorgenannten Verwaltungsaktes angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen den Verwaltungsakt 
keine aufschiebende Wirkung haben. 

 
Gründe 

 
Es liegen auch die Voraussetzungen für die Anordnung der sofortigen Vollziehung der vorläufigen 
Besitzeinweisung gemäß § 80 Abs. 2, Satz 1, Nr. 4 VwGO vor. 
 
Nach dieser Vorschrift kann die sofortige Vollziehung angeordnet werden, wenn sie im öffentlichen Interesse oder 
im überwiegenden Interesse von Beteiligten liegt. Die bereits oben dargelegten Gründe einer vorläufigen 
Besitzregelung rechtfertigen zugleich den Sofortvollzug. Insbesondere liegt es im öffentlichen Interesse und im 
überwiegenden Interesse von Beteiligten, die durch den Bau der L 240 n verursachten und den Neubau der  
B 57 n zu erwartenden landeskulturellen Schäden durch Neuordnung des betroffenen Grundbesitzes möglichst 
schnell zu beheben. Dabei kann eine Anpassung der Besitzlage im Hinblick auf die ineinandergreifenden 
Besitzregelungen nur gleichzeitig für alle Beteiligten des Flurbereinigungsverfahrens gemeinsam verfügt werden. 
Jede Verzögerung des Besitzübergangs würde einen Zeitverlust von mindestens einem Jahr bedeuten, da der 
Besitzübergang wirtschaftlich sinnvoll nur im Herbst stattfinden kann. Ein solcher Zeitverlust wäre mit dem 
gesetzlichen Beschleunigungsgrundsatz (§ 2 Abs. 2 FlurbG), dem zumal eine Unternehmensflurbereinigung 
unterliegt, nicht vereinbar. 
 
Diese allgemeinen Vollziehungsinteressen überwiegen das Interesse von Klägern an der aufschiebenden 
Wirkung der von ihnen möglicherweise eingelegten Rechtsbehelfe. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 
Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO- beantragt werden bei dem   

 
 

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen 
-  9a Senat (Flurbereinigungsgericht) - 

Aegidiikirchplatz 5 
48143 Münster 

 
 
 
 
 Im Auftrag 
(LS)gez.(Fehres) 
Ltd. Regierungsvermessungsdirektor 

 
 

Bekanntmachung Nr. 051/2010 
des Satzungsbeschlusses 

des (textlichen) Bebauungsplanes II/110 "Feldstraße I" 
 

 
Der Rat der Stadt Herzogenrath hat in seiner Sitzung am 29.06.2010 den (textlichen) Bebauungsplan II/110 
"Feldstraße I" gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der z.Z. gültigen Fassung als Satzung beschlossen. 
Der Bebauungsplan wurde gem. § 13 Abs. 1 i.V. mit § 9a BauGB in der zur Zeit gültigen Fassung erstellt. 
 
Die räumliche Abgrenzung des Geltungsbereiches ist kartografisch bestimmt und der zeichnerischen Darstellung 
des Plangebietes zu entnehmen. 
 
Ab sofort können die Planunterlagen zum textlichen Bebauungsplan sowie die Begründung während der 
Dienststunden 
 
montags und dienstags  von  08.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 

von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, 
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mittwochs   von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 
donnerstags   von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 

von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr, 
freitags    von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
bei der Stadtverwaltung Herzogenrath, Rathausplatz 1, 52134 Herzogenrath eingesehen und über den Inhalt 
Auskunft verlangt werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der (textliche) Bebauungsplan II/110 "Feldstraße I" gemäß  
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.  
 
 

Hinweise 
 

Hinweis gem. § 44 BauGB: 

Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB in der z.Zt. gültigen Fassung über 
die fristgemäße Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen wegen eingetretener Vermögensnachteile 
nach den §§ 39 bis 42 BauGB und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen hingewiesen. 
 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
Hinweis gem. § 215 BauGB: 

Unbeachtlich werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB in der z.Zt. gültigen Fassung 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften,  

 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 

Herzogenrath unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel begründenden Sachverhalts geltend 

gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 
Hinweis gem. § 7 GO NW: 

Hingewiesen wird ferner auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
z.Zt. gültigen Fassung, wonach die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der  GO NW beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Herzogenrath vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Herzogenrath, den 29.06.2010 
Der Bürgermeister 
gez. 
(Christoph von den Driesch)  
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